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 Vergabeart 

  Öffentliche Ausschreibung 
  Beschränkte Ausschreibung 
  Freihändige Vergabe 
  
 Eröffnungs-/Einreichungstermin: 

 Datum: 02.12.2025 Uhrzeit: 09:00 

Ort: Stadtverwaltung Bocholt,  
Kaiser-Wilhelm-Str. 52-58, 
46395 Bocholt 
 

  Zuschlagsfrist endet am: 09.01.2026 

  Voraussichtliche Ausführungsfrist 

 Beginn: 4 KW. 26 Ende: 36. KW 26 

 

Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes 
 
Baumaßnahme:  Ludgerusschule, Sanierung Bestand Hausmeisterwohnung 
 
Angebot für: Elektrotechnik 
 
 
Anlagen 
A)  die beim Bieter verbleiben 

 Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes 
 Bewerbungsbedingungen 
 Besondere Vertragsbedingungen (BVB)  
 Eigenerklärung Sanktionspaket 
 Zusätzliche Vertragsbedingungen (ZVB) 

 
 
B)  die immer zurück zu geben sind 

 Angebotsschreiben 
 Leistungsbeschreibung 
 Verzeichnis über Art und Umfang der von Nachunternehmern auszuführenden Leistungen 

 

 

C)  die (in Abhängigkeit des Angebotes) ausgefüllt mit dem Angebot zurückzugeben 
sind 

 Verzeichnis und Erklärung betr. Bietergemeinschaft (vgl. Bewerbungsbedingungen Nr. 5) 
 
 
1. Ansprechpartner: 

Es ist beabsichtigt, die in beiliegender Leistungsbeschreibung bezeichneten Leistungen zu 
vergeben im Namen und für Rechnung 

  
 Gebäudewirtschaft Bocholt (GWB) 
 Geschäftsbereich: Technisches Gebäudemanagement 
 
 Herrn Christoph Arping 
 Telefon: +49 2871 953-3163 
 E-Mail: christoph.arping@bocholt.de 
 

Stadt Bocholt 
Fachbereich Recht und Vergabe 
Kaiser-Wilhelm-Str. 52-58 
46395 Bocholt 
 
Tel: 02871/953-1302/1305/1301 
Fax: 02871/953-1333 
E-Mail: rechtsreferat@bocholt.de 
web: www.bocholt.de 
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2. Vorlage von Nachweisen/Angaben durch den Bieter und ggf. Nachunternehmer 
2.1 Der Nachweis der Eignung kann durch einen Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqua-

lifikation von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Auf Verlan-
gen sind Eignungsnachweise nach § 6a VOB/A durch Vorlage von Bescheinigungen zu-
ständiger Stellen zu bestätigen. Die Präqualifikationsnachweise dürfen nicht älter als ein 
Jahr sein und die durch die ausstellende Stelle festgelegte Gültigkeitsdauer nicht über-
schritten haben.  

2.2 Für nicht präqualifizierte Unternehmen sind auf Verlangen Eignungsnachweise nach § 6a 
VOB/A durch Vorlage von Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen.  

 
3. Es gelten die beigefügten Bewerbungsbedingungen, die Besonderen und Zusätzlichen 

(technischen) Vertragsbedingungen und die Leistungsbeschreibung. 
 
 
4. Nachweise und Erklärungen: 
 Folgende sonstige Erklärungen / Nachweise sind vorzulegen: 
   mit dem Angebot  auf Verlangen der Vergabestelle 
   
    Urkalkulation  
   Formblatt „Aufgliederung wichtiger Einheitspreise“  
   „Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen“ bzw. „Angaben zur Kal-

kulation über die Endsumme“  
         
  
 
5. Die Vergabe nach Losen wird vorbehalten: 

   nein 
   ja, Angebote können abgegeben werden 
    nur für ein Los   für ein oder mehrere Lose 
 
 
6. Ihr Angebot (Haupt- und Nebenangebote, Bedarfs-, Grund- und Alternativpositionen) 

wird nach folgenden Kriterien gewertet: 
    100 % Preis  siehe Angaben im Leistungsverzeichnis / beigefügte Matrix 
 
 
7. Nebenangebote 
  Nebenangebote sind nicht zugelassen. Nr. 4 der Bewerbungsbedingungen gilt nicht. 
   Kaufmännische Nebenangebote sind nicht zugelassen. Nebenangebote in technischer 

Hinsicht sind nur für die in der Leistungsbeschreibung genannten Bereiche zugelassen; 
zusätzlich zu Nr. 4 der Bewerbungsbedingungen gilt Folgendes:  

 
8. Angebote können nur elektronisch abgegeben werden 
 
 Die Angebotsabgabe ist ausschließlich in elektronischer Form über die eingesetzte E-

Vergabeplattform www.evergabe.nrw.de möglich: 
 Art der akzeptierten Angebote 

• Elektronisch in Textform 

• Elektronisch mit fortgeschrittener elektronischer Signatur 

• Elektronisch mit qualifizierter elektronischer Signatur 
 Eine Ausfüllhilfe für die Abgabe eines elektronischen Angebotes steht zur Verfügung. 
 
9. schriftliche Angebote sind nicht zugelassen. 
 
10.  Nachprüfungsstelle nach § 21 VOB/A: 

  Bezirksregierung Münster, Domplatz 1-3, 48143 Münster 
  Der Landrat des Kreises Borken als Untere Staatliche Verwaltungsbehörde, Burloer 

Str. 93, 46325 Borken 


